
Neubau außerhalb
eines Neubaugebietes Neubau in einem Neubaugebiet

Heizung muss mit mind. 65 % 
erneuerbaren Energien 

betrieben werden (unabhängig 
davon, ob eine kommunale 

Wärmeplanung vorliegt)

Neubau

Heizung muss frühestens ab 
2026 mit mind. 65 % 

erneuerbaren Energien 
betrieben werden (es gelten die 
gleichen Übergangsregelungen 

wie für Bestandsgebäude)

Kommune mit mehr als 
100.000 Einwohner:innen 

Bestandsgebäude

Fossile Heizung ist kaputt und 
lässt sich nicht mehr reparieren

Fossile Heizung funktioniert 
oder lässt sich reparieren

Kommune mit weniger als 
100.000 Einwohner:innen 

Pflicht zum Austausch der Heizung nach 30 Jahren 

Bis zum 30.06.2026 (2028 in Kommunen mit unter 
100.000 Einwohner:innen) Einbau einer fossilen 

Heizung erlaubt.1,2

Heizung ist älter
als 30 Jahre

Heizung ist jünger
als 30 Jahre

Bis 2044 ist kein Heizungstausch vorgeschrieben 
(unabhängig davon, ob eine kommunale 

Wärmeplanung vorliegt oder nicht).

Nach 2044 Betrieb mit fossilen Brennstoffen nicht 
mehr erlaubt.

1 Liegt in der Kommune bereits eine Entscheidung zur Gebietsausweisung für z.B. ein Wärmenetz auf Basis eines kommunalen Wärmeplans vor, 
ist der Einbau von Heizungen mit 65 Prozent erneuerbarer Energie verbindlich.

2 Bei Einbau einer fossilen Heizung vor dem Ablauf der jeweiligen Übergangsfrist (30.06.2026 bzw. 2028) ist zu beachten, dass diese ab 2029 
einen steigenden Anteil an Biomethan oder grünem/blauem Wasserstoff nutzen muss. Mehr zu Übergangsregelungen und Ausnahmen

3 Entscheidungen über die Ausweisung von Gebieten zum Neu- oder Ausbau eines Wärmenetzes oder als Wasserstoffnetzausbaugebiet sind
ein rechtlich eigenständiger zusätzlicher Beschluss zur KWP, freiwillig und erfolgen grundstücksbezogen durch die planungsverantwortliche 
Stelle (= Gemeinde)

Nach dem 30.06.2028 mind. 
65 % erneuerbare Energien 2

Beschluss zur Ausweisung von 
einzelnen Wärmenetzgebieten 3

Nur in diesen Gebieten ab 
Beschluss mind. 65 % 
erneuerbare Energien

Nach dem 30.06.2026 mind. 
65 % erneuerbare Energien 2

Beschluss zur Ausweisung von 
einzelnen Wärmenetzgebieten 3

Nur in diesen Gebieten ab 
Beschluss mind. 65 % 
erneuerbare Energien
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WAS GILT WANN?
Anforderungen an den Anteil erneuerbarer Energien in Heizungsanlagen (GEG/WPG)

https://www.energiewechsel.de/KAENEF/Redaktion/DE/FAQ/GEG/faq-geg.html
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